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Ihre Anfragen "waffenrechtliche Erlaubnisse"
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Sehr geehrter Herr Hentschel-Thöricht,

Ihre Fragen beantworte ich wie folgt:

Wie viele Personen im Landkreis sind in Besitz von waffenrechtlichen Erlaubnissen?

Mit Stichtag 31.07.2023 beträgt die Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse im Landkreis Görlitz
5861, davon 1711 Kleine Waffenscheine. Hinweis: Die Anzahl der Erlaubnisinhaber wird statistisch
nicht mehr ausgewertet, weil in der Statistik keine Daten mehr verknüpft werden (Personen und
Erlaubnisse).

Wie viele Personen davon wurden gezielt auf ihre Zuverlässigkeit überprüft, weil Hinweise auf
Verbindungen zur extremen Rechten vorliegen?
In wie vielen Fällen führte diese Überprüfung zum Widerruf der waffenrechtlichen
Erlaubnisse?

Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung sind alle Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen in
regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch nach Ablauf von drei Jahren, erneut auf ihre
Zuverlässigkeit und persönliche Eignung zu überprüfen. In diesem Jahr wurden 553 Personen auf
ihre Zuverlässigkeit überprüft.

Bei besonderen Verdachtsmomenten erfolgen Überprüfungen auch außerhalb der 3-Jahres-Frist - in
diesem Jahr lagen keine konkreten Hinweise auf extremistische Verbindungen zu Personen, welche
im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis sind, vor. Daher musste im Jahr 2023 aus diesen
Gründen bisher auch keine waffenrechtliche Erlaubnis widerrufen werden.

Mit freun~::üßen

Der Zugang fur elektronisch
signierte und verschlüsselte
elektronische Dokumente ist mit
Einschrankungen eröffnet.
Informationen und Erlauterungen
auf

Allgemeine Öffnungszeiten
Mo 08.30 - 12.00 Uhr (nur Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbenorde)
Di 08.30- 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
Mi 08.30- 12.00 Uhr (nur Kfz-Zulassung)
Do 08.30- 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
Fr 08.30 - 12.00 Uhr (außer Jugendamt)


